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Vergleich der Inanspruchnahmequote 2016 
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Inanspruchnahme Kindertagesbetreuung 

vom 01.09.2015 bis zum 01.09.2016 
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Bevölkerungsprognose  
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„Entwicklungskonzeption 

Kindertagesbetreuung der Stadt Cottbus  

2017-2022“  

Der Entwurf der „Entwicklungskonzeption Kindertagesbetreuung der Stadt Cottbus 2017-2022“ enthält 

im Vergleich zur bestehenden  Entwicklungskonzeption Kindertagesbetreuung folgende Neuerungen: 

 

 Veränderung der Kriterien zur Aufnahme in die Kita- Bedarfsplanung mit dem Ziel neue notwendige 

Platzkapazitäten zu schaffen.  

 

 Aufgrund einer Schwankungsbreite der Inanspruchnahme von Plätzen von ca. 17 % im Verlauf 

eines Kita-Jahres wird für die Altersgruppe 0-3 Jahre und 3 Jahre bis zum Schuleintritt ein 

Auslastungskorridor in Höhe von 5% in der Bedarfsplanung berücksichtigt. 

 

 Die Bedarfsquoten für die Altersgruppe 0-3 Jahre und 3 Jahre bis zum Schuleintritt wurden um die 

Bestandteile der Berücksichtigung von Kindern aus anderen Herkunftsländern sowie einen 

unvorhergesehener Bedarf  erweitert. 

 

 Die bisherige „Entwicklungskonzeption Kindertagesbetreuung der Stadt Cottbus 2014-2017“ bezog 

sich nur auf die 5 Planungsräume der Stadt Cottbus. Mit der neuen „Entwicklungskonzeption 

Kindertagesbetreuung der Stadt Cottbus 2017-2022“ wurden zur genaueren Planung der 

tatsächlichen Bedarfe für die Altersgruppen null bis drei Jahre und drei Jahre bis zum Schuleintritt 

die einzelnen Ortsteile betrachtet.   
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Berechnung der Bedarfsquote für die 

Altersgruppe 0-3 Jahre 
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Zusammenfassung zur Ermittlung der Bedarfsquote für die Altersgruppe 0-3 Jahre : 
 

 69,0 % laut Geburtenstatistik 
+   0,8 % Anteil Kinder aus anderen Gemeinden-Stichtag 01.12.2015 
+ 
+ 

  1,3 % ca. 30 Kinder aus anderen Herkunftsländern 
  2,0 % unvorhergesehener Bedarf 
 

= 73,1 %  
 
73 % Bedarfsquote ab dem Schuljahr 2016/2017 (abgerundet) 
 
 

Die Bedarfsquote für die Altersgruppe 0 – 3 Jahre beträgt insgesamt 73 %.  

Berechnung der Bedarfsquote 0-3 Jahre für den Zeitraum 2017 - 2022 
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Berechnung der Bedarfsquote für die 

Altersgruppe 3 Jahre bis zum 

Schuleintritt 
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Berechnung der Bedarfsquote 3 Jahre  bis zum Schuleintritt für den 

Zeitraum 2017 - 2022 

Zusammenfassung zur Ermittlung der Bedarfsquote für die Altersgruppe 3 Jahre bis 
zum Schuleintritt : 
 

  100,0 % ohne Kinder aus anderen Gemeinden 
+     2,1 % Anteil Kinder aus anderen Gemeinden Stichtag 01.12.2015 
+     1,1 % ca. 30 Kinder aus anderen Herkunftsländern 
+     2,7 % Zurückstellung von Kindern 
+     2,0 % unvorhergesehener Bedarf 
  
= 107,9 %  

 
108 % Bedarfsquote ab dem Schuljahr 2016/2017 (aufgerundet) 

 
Die Bedarfsquote für die Altersgruppe 3 Jahre bis zum Schuleintritt beträgt insgesamt 
108 %.  
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Auslastungskorridor  

• Die Planung mit der Annahme von durchschnittlich 100% Auslastung im Jahr ist in der Praxis nicht 

realistisch. Eine Kindertageseinrichtung kann nur eine 100% Auslastung erreichen, wenn eine 

Aufnahme von Kindern nur zu den Stichtagen erfolgt und gegebenenfalls eine 

Ausnahmegenehmigung für eine Überbelegung beim Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

beantragt wird. Der Rechtsanspruch auf ein Kindertagesbetreuungsangebot beginnt spätestens mit 

der Vollendung des 1. Lebensjahres. Um diesen Rechtsanspruch auch außerhalb von Stichtagen 

und möglichen Ausnahmegenehmigungen zu gewährleisten wird ein Auslastungskorridor von 5% 

festgesetzt, welcher vom tatsächlichen Platzangebot (100%) abgesetzt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Die Inanspruchnahme in der Altersgruppe 3 Jahre bis zum Schuleintritt schwankt im kurzen 

Zeitraum vom 01.06. bis 01.09. um 496 Kinder bzw.um 17,2 %. Am Stichtag 01.09. ist die höchste 

Inanspruchnahme für die Altersgruppe 0-3 Jahre und Grundschulalter zu verzeichnen. Die höchste 

Inanspruchnahme für die Altersgruppe 3 Jahre bis zum Schuleintritt ist am Stichtag 01.06. 

erkennbar. 
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Cottbus 

Inanspruchnahme null Jahre bis Ende Grundschulalter aller Kinder in Cottbuser 

Einrichtungen 

01.03.2015 01.06.2015 01.09.2015 01.12.2015 

0 bis 3 Jahre 1.367 1.289 1.425 1.438 

3 Jahre bis zum  

Schuleintritt 
2.687 2.890 2.394 2.600 

Grundschulalter 2.634 2.576 2.724 2.708 

Gesamt Stadt 6.688 6.755 6.543 6.746 
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Veränderung der Kriterien zur Aufnahme 

in den Kita-Bedarfsplan 

• Es wird die Möglichkeit einer sofortigen Aufnahme in den Bedarfsplan für 

begrenzte Gebiete vorgesehen, welche die Umsetzung der Maßnahmen zur 

Erweiterung des Platzangebotes beschleunigen soll. Zielsetzung ist die 

Schaffung neuer Kapazitäten entsprechend der Maßnahmeplanung in den 

Ortsteilen Mitte, Sandow (nur westlich des Stadtrings), Schmellwitz (nur 

südlich des Nordrings), Ströbitz und Spremberger Vorstadt. Das Verfahren 

zur Aufnahme in den Kita-Bedarfsplan ist auf Seite 7 der 

„Entwicklungskonzeption Kindertagesbetreuung der Stadt Cottbus  

2017-2022“ beschrieben.  

 

• In der „Entwicklungskonzeption Kindertagesbetreuung der Stadt Cottbus 

2017-2022“ wurden Maßnahmen zur Sicherung des Rechtsanspruches 

beschrieben (Seite 41/42). Diese Maßnahmen dienen dem Abbau des 

nachfolgend dargestellten Defizits bis zum Kita-Jahr 2021/2022. Des 

Weiteren dienen sie unter Berücksichtigung der zukünftigen Stadtentwicklung 

zu einer Erweiterung von wohnortnahen Kitaplätzen, um die Attraktivität der 

Stadt Cottbus weiterhin zu verbessern.  
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Bedarfsentwicklung für die gesamte 

Stadt Cottbus 
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Bedarfsentwicklung für den 

Planungsraum Mitte 
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Bedarfsentwicklung für den 

Planungsraum Ost 
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Bedarfsentwicklung für den 

Planungsraum Süd 
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Bedarfsentwicklung für den 

Planungsraum West 
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Bedarfsentwicklung für den 

Planungsraum Nord 
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Maßnahmeplanung für die Altersgruppe 0 

Jahre bis zum Schuleintritt (1) 

 Planungsraum Mitte 

• Schaffung von ca. 100 neuen Plätzen bis zum Jahr 2022, davon ca. 30 Plätze für Kinder unter drei 

Jahren und ca. 70 Plätze für Kinder ab drei Jahre bis zum Schuleintritt. 

 

 Planungsraum Ost 

• Sanierung und Herrichtung der Wehrpromenade 2 bis zum Jahr 2022 und damit verbunden die 

Schaffung von ca. 80 Plätzen im Ortsteil Sandow. Davon ca. 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren 

und ca. 50 Plätze für Kinder ab drei Jahre bis zum Schuleintritt. 

 

• Schaffung von 5 Kindertagespflegeplätzen im Ortsteil Kiekebusch, für Kinder unter drei Jahren.  

  

• Anbau von 5 Plätzen am Standort Kita „Grashüpfer“ im Ortsteil Kahren und damit verbunden die 

Erhöhung der Kapazität von 37 auf 42 Plätzen ab dem Schuljahr 2017/2018. 

  

• Schaffung von 5 Kindertagespflegeplätzen im Ortsteil Dissenchen, für Kinder unter drei Jahren. 

 

• Erweiterung des Platzangebotes der Ev. Kita „Bodelschwingh“ im Ortsteil Sandow von 130 auf 140 

Plätzen ab dem Schuljahr 2017/2018 
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Maßnahmeplanung für die Altersgruppe 0 

Jahre bis zum Schuleintritt (2) 

 Planungsraum Süd 

• Prüfung zur Errichtung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Spremberger Vorstadt für ca. 100 

Plätze.  

 

 Planungsraum West 

• Schaffung von ca. 100 neuen Plätzen bis zum Jahr 2022, davon ca. 30 Plätze für Kinder unter drei 

Jahren und ca. 70 Plätze für Kinder ab drei Jahre bis zum Schuleintritt. 

 

 Planungsraum Nord 

• Aufnahme der Kita „Campus“ im Ortsteil Schmellwitz am Standort Sielower Straße 14 in 03044 

Cottbus mit 110 Plätzen in den Bedarfsplan der Stadt Cottbus zum 01.10.2017.  

 

• Prüfung der Erhöhung des Platzangebotes der Kita „Humi Kids“ von 132 auf 150 Plätzen 

voraussichtlich zum 01.03.2017. 
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Maßnahmeplanung für die Altersgruppe 

Grundschulalter (1) 

 Planungsraum Mitte 

• Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird eine Erweiterung der Schul- und Hortkapazitäten für die Erich-

Kästner-Grundschule geprüft. 

 

 Planungsraum Ost 

• Sollte die Christoph-Kolumbus-Grundschule zukünftig dauerhaft eine dritte 1.Klasse betreuen, 

werden weitere Hortplätze benötigt. 

 

• Zur Sicherung des Bedarfes am Schulstandort in Dissenchen werden bis zum Schuljahr 2021/2022 

Ausnahmegenehmigungen benötigt. 

 

 Planungsraum Süd 

• Bei einer möglichen dauerhaften 4-Zügigkeit der Regine-Hildebrand-Grundschule werden ab dem 

Schuljahr 2019/2020 voraussichtlich weitere Hortkapazitäten benötigt, welche durch weitere 

Doppelnutzungen von Räumen geschaffen werden könnten . 

 

• Der vorgesehene Neubau für den Hort Groß Gaglow dient dem Abbau von Doppelnutzungen. 

Dennoch könnten in den nächsten Jahren geringfügige Ausnahmegenehmigungen erforderlich sein.  
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Maßnahmeplanung für die Altersgruppe 

Grundschulalter (2) 

 Planungsraum Süd 

• Ab dem Schuljahr 2017/2018 werden ca. 120 Kinder vom Hort „Freundschaft“ am Standort 

Gartenstraße 19 betreut.  

 

• Zur Sicherung des Bedarfes am Schulstandort der Fröbel Grundschule  werden bis zum Schuljahr 

2021/2022 geringfügige Ausnahmegenehmigungen benötigt. 

 

 Planungsraum West 

• Zur Sicherung des Hortbedarfes der Wilhelm-Nevoigt-Grundschule ist eine Erweiterung des 

Platzangebotes von ca. 140 Plätzen erforderlich.  

 

• Zur Sicherung des Hortbedarfes der Bauhausschule werden ca. 50 Plätze am Standort Kita 

„Kirschblüte“ geschaffen. Die Umsetzung der Maßnahme ist zum 01.08.2017 geplant.  

 

 Planungsraum Nord 

• Erweiterung der Hortkapazitäten durch die Nutzung zusätzlicher eigener Horträume am Standort 

der Astrid-Lindgren-Grundschule mit dem Ziel die derzeit bestehenden Doppelnutzungen zu 

reduzieren. 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit.  
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